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Verwaltungsgemeinschaft Ebrach

ERSCHEINUNGS- und 
ABGABETERMINE

Nächste Erscheinung:  10. 11. 2022 
Abgabetermin: 31. 10. 2022

Die Verwaltungsgemeinschaft Ebrach (2 Mitgliedsgemeinden, ca. 3500 Einwohner)  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

SACHBEARBEITER FÜR DAS  
EINWOHNERMELDEAMT (m/w/d) 

unbefristet in Vollzeit 

Ihr Aufgabengebiet:
• Telefonvermittlung
• Ansprechpartner im Bürgerbüro
•  Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Wah-

len, Volksbegehren, Volksentscheiden und Bürgerbegehren 
(z. B. Anlage und Pflege der Wählverzeichnisse, Briefwahl-
ausstellung)

•  Sachbearbeitung im Meldewesen insbesondere An-, Ab- und 
Ummeldungen

•  Beantragen von Führungszeugnissen und Meldebescheini-
gungen

•  Ausstellen von Pässen und Personalausweisen
•  Vollzug des Fischereirechts
•  Abwicklung des damit verbundenen Zahlungsverkehrs
•  Organisation und Durchführung gemeindlicher und kultureller 

Veranstaltungen 
•  Prospektauslage und Touristeninformation 
•  Gewerbewesen und Soziale Angelegenheiten in Vertretung 
•  Mindestens zweimal wöchentlich Dienst in der Außenstelle 

Burgwindheim 

Ihr Profil:
•  Abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachangestell-

ten (m/w/d) oder Verwaltungsfachkraft (AL bzw. BL l) oder 
vergleichbare Ausbildung 

•  Berufserfahrung im Bereich des Melde-, Ausweis- und Pass-
wesens wünschenswert

•  Bereitschaft zum Einsatz außerhalb der regelmäßigen Arbeits-
zeit und am Wochenende (z. B. Wahlen) 

• Bereitschaft zur Weiter- und Fortbildung
• Einsatz- und Leistungsbereitschaft sowie Belastbarkeit
•  Interesse und Freude an einem publikumsintensiven und 

bürgerorientierten Aufgabengebiet
• Freundliches und kompetentes Auftreten
•  Ausgeprägte Service- und Dienstleitungsorientierte Arbeits-

weise
•  Organisationsgeschick und eigenständiges Zeitmanagement
•  Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere im OK.EWO von Vorteil 

Wir bieten Ihnen: 
•  Eine unbefristete Stelle mit den Vorzügen des öffentlichen 

Dienstes 
•  Leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD entsprechend der 

Qualifikation und den persönlichen Voraussetzungen 
•  Jahressonderzahlung, Leistungsorientierte Bezahlung und 

vermögenswirksame Leistungen
•  Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst
•  Arbeitsfreie Tage an Heilig Abend und Silvester sowie Nach-

mittage am Faschingsdienstag, Geburtstag, Kirchweihmontag 
•  Ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet
•  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
•  Dienstradleasing 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 
18.11.2022 an Verwaltungsgemeinschaft Ebrach, Personal-
verwaltung, Rathausplatz 2, 96157 Ebrach oder per Email an 
n.sehne@ebrach.de. Wir bitten als Dateianlagen ausschließlich 
das PDF-Format zu benutzen. Des Weiteren weisen wir darauf 
hin, dass im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung entstehen-
de Kosten (zum Beispiel Fahr- und Bewerbungskosten) nicht 
übernommen werden. Postalisch zugesandte Bewerbungen 
werden nur zurückgeschickt, wenn ein ausreichend frankierter 
Rückumschlag beigefügt ist. Andernfalls werden die Bewerbun-
gen datenschutzkonform vernichtet.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte nach dem Sozialge-
setzbuch IX werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
eingestellt. 

Für Rückfragen steht Geschäftsstellenleiterin Nicole Sehne 
unter 09553/922013 oder n.sehne@ebrach.de zur Verfügung. 



– Seite 2 –Jahrgang 45 VG Ebrach Nr. 21/2022

Abfuhrtermine in den Märkten 
Ebrach und Burgwindheim

31.10.  Biomüll und Gelber Sack
07.11. Restmüll
08.11. Altpapier
12.11. Problemmüll
14.11. Biomüll
21.11. Restmüll
28.11. Biomüll und Gelber Sack

Problemmüllsammlung 
Samstag, 12. November 2022
Ebrach (Parkplatz am Schwimmbad):    
8:30 –   9:30 Uhr
Burgwindheim (Bauhof der Gemeinde, Siedlungsstraße 7): 
9:45 – 10:45 Uhr

„In der Zeit vom 31.10. bis 11.11.2022 ist das Bürgerbüro Ebrach  
nicht durchgehend besetzt und einige Dienstleistungen sind  

nur eingeschränkt verfügbar. 
Wir bitten deshalb um vorherige  telefonische Terminvereinbarung,  

damit Ihr Anliegen bearbeitet werden kann.“

Die Verwaltungsgemeinschaft Ebrach (2 Mitgliedsgemeinden, ca. 3500 Einwohner)  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

SACHBEARBEITER  
IM BAUAMT (m/w/d) 

unbefristet in Vollzeit oder gegebenenfalls in Teilzeit / Jobsharingmodell

Ihr Aufgabengebiet:
•  Bauordnungsrecht mit Vorprüfung von baurechtlichen Anträgen 

und Vollzug der örtlichen Bauvorschriften
• Bauantragsbearbeitung 
• Mitwirkung in einzelnen Bauleitplanverfahren 
•  Angelegenheiten des Straßen- und Wegerechts einschließlich 

Erlass und Kontrolle verkehrsrechtlicher Anordnungen und 
Sondernutzungen 

• Verkehrswesen
•  Vollzug des Abmarkungsrechts und des Rechts der Feldge-

schworenen 

Ihr Profil:
•  Abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachangestell-

ten (m/w/d) oder Verwaltungsfachkraft (AL bzw. BL l) oder 
vergleichbare Ausbildung 

•  Kenntnisse im Bauleitplanungs- und Bauordnungsrecht sowie 
Berufserfahrung im Bereich Baurecht wünschenswert

•  Bereitschaft zum Einsatz außerhalb der regelmäßigen Arbeits-
zeit und am Wochenende (z. B. Wahlen) 

• Bereitschaft zur Weiter- und Fortbildung
• Einsatz- und Leistungsbereitschaft sowie Belastbarkeit
• Freundliches und kompetentes Auftreten
•  Ausgeprägte service- und dienstleitungsorientierte Arbeitsweise
•  Organisationsgeschick und eigenständiges Zeitmanagement
• Gute EDV-Kenntnisse 

Wir bieten Ihnen: 
•  Eine unbefristete Stelle mit den Vorzügen des öffentlichen 

Dienstes 

•  Leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD entsprechend der 
Qualifikation und den persönlichen Voraussetzungen 

•  Jahressonderzahlung, Leistungsorientierte Bezahlung und 
vermögenswirksame Leistungen

•  Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst
•  Arbeitsfreie Tage an Heilig Abend und Silvester sowie Nach-

mittage am Faschingsdienstag, Geburtstag, Kirchweihmontag 
•  Ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet
•  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Dienstradleasing

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 
18.11.2022 an Verwaltungsgemeinschaft Ebrach, Personal-
verwaltung, Rathausplatz 2, 96157 Ebrach oder per Email an 
n.sehne@ebrach.de. Wir bitten als Dateianlagen ausschließlich 
das PDF-Format zu benutzen. Des Weiteren weisen wir darauf 
hin, dass im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung entstehen-
de Kosten (zum Beispiel Fahr- und Bewerbungskosten) nicht 
übernommen werden. Postalisch zugesandte Bewerbungen 
werden nur zurückgeschickt, wenn ein ausreichend frankierter 
Rückumschlag beigefügt ist. Andernfalls werden die Bewerbun-
gen datenschutzkonform vernichtet.

Schwerbehinderte und Gleichgestellte nach dem Sozialge-
setzbuch IX werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
eingestellt. 

Für Rückfragen steht Geschäftsstellenleiterin Nicole Sehne 
unter 09553/922013 oder n.sehne@ebrach.de zur Verfügung. 

Kostenlose Energieberatung der Stadt und 
des Landkreises Bamberg

Eine vorherige telefonische Anmeldung für die kostenlose Ener-
gieberatung (jeweils am Mittwoch von 12.00 bis 18.00 Uhr) ist
bei der Stadt Bamberg,   Tel. 0951/87-1724 oder 
beim Landratsamt Bamberg,  Tel. 0951/85-588,
aus Gründen der Terminplanung unbedingt erforderlich. 

Die nächsten Beratungen sind:
  Landkreis Bamberg 02.11.2022
  Stadt Bamberg  09.11.2022 
  Landkreis Bamberg 16.11.2022

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem 
Corona-Virus werden die Beratungstermine bis auf Weiteres nur 
telefonisch angeboten. 
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Neue Qualifizierungsrunde für  
„Eltern – verstehen – Schule“ 

Im Rahmen des erfolgreichen Projektes „Eltern – verstehen 
– Schule“ werden neue Kultur- und Sprachmittler:innen 
ausgebildet. 
Bereits seit 2019 unterstützen geschulte Kultur- und 
Sprachmittler:innen Eltern mit Migrationsgeschichte und Schu-
len ehrenamtlich in Stadt und Landkreis Bamberg. Sie vermitteln 
bei Elternabenden und -gesprächen, klären über das bayerische 
Bildungssystem auf und stärken so die Teilhabe der Eltern im 
Schulalltag. Der Bedarf einer solchen Unterstützung ist groß. 
Deshalb organisieren die Bildungsbüros aus Stadt und Landkreis 
zusammen mit der gemeinnützigen Organisation „Brücken bauen“ 
eine neue Qualifizierungsrunde.
Die Qualifizierung richtet sich an Migrant:innen aus Stadt und 
Landkreis, die Deutsch und ihre Muttersprache gut anwenden 
können und bereit sind, bei Gesprächen und Terminen in Grund-, 
Mittel- und Förderschulen der gesamten Bildungsregion zu helfen. 
Um den aktuellen Sprachenpool zu ergänzen, sind vor allem die 
Sprachen Türkisch, Dari/Paschto, Ukrainisch, Albanisch, Bulga-
risch gefragt. Aber auch alle anderen Sprachen sind willkommen!
Die neuen Kultur- und Sprachmittler:innen werden in einem 3,5-tä-
gigem Intensivkurs von erfahrenen Trainer:innen für das Projekt 
„Eltern – verstehen – Schule“ qualifiziert. Der Fokus liegt dabei 
auf dem kultursensiblen Dolmetschen. Dies umfasst neben Grund-
kenntnissen zum Dolmetschen auch ein Interkulturelles Training. 
Darüber hinaus lernen die Kultur- und Sprachmittler:innen Grund-
lagen des Bayerischen Schulsystems sowie hilfreiche Methoden 
im Präsentieren und Moderieren kennen. Die Qualifizierung ist für 
die Teilnehmenden kostenlos.

Schulungstermine im Überblick:
• Samstag, 05. November 2022, 18.00 – 21.00 Uhr
• Samstag, 12. November 2022, 10.00 – 16.00 Uhr
• Samstag, 19. November 2022, 10.00 – 16.00 Uhr
• Samstag, 26. November 2022, 10.00 – 16.00 Uhr

Anmeldung bis 31. Oktober 2022!
Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Projekt „Eltern – 
Verstehen – Schule“ gibt es unter: https://bildungsregion-bamberg.
de/veranstaltungsanzeige/qualifizierung-evs/ 

Umtausch „alter“ Papierführerscheine 
Aufruf der Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964.

Bis zum Jahr 2033 sollen alle grauen bzw. rosafarbenen Führer-
scheine durch einheitliche EU-Kartenführerscheine ersetzt wer-
den. Aufgrund erhöhter Nachfragen seitens der Bürgerinnen und 
Bürger weist die Führerscheinstelle des Landratsamtes Bamberg 
darauf hin, dass der Umtausch in den EU-Kartenführerschein 
stufenweise erfolgt. Nachdem zu Beginn die Personen aus den 
Geburtsjahrgängen 1953 bis 1958 aufgerufen waren, sind nun 
in der zweiten Stufe die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964 zum 
Umtausch verpflichtet. Stichtag für den Umtausch ist für diese 
Jahrgänge spätestens der 19. Januar 2023.
Für alle anderen Geburtsjahrgänge oder für die Personen, die zwar 
einen EU-Kartenführerschein schon haben, dieser aber unbefristet 
ist, greift eine spätere Stufe. Dieser Personenkreis wird gebeten, 
von einem vorzeitigen Umtausch abzusehen. 
Die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1964, die ihren Papierführer-
schein noch nicht umgetauscht haben und auch noch keinen 
entsprechenden Antrag eingereicht haben, sollten dies zeitnah 
tun. Die Zuständigkeit der Führerscheinstelle ergibt sich nach dem 
Meldewohnsitz. Für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises 
Bamberg ist dies das Landratsamt Bamberg. Bitte beachten Sie 
dabei, dass eine Antragstellung bei der Führerscheinstelle des 
Landratsamtes Bamberg ausschließlich nach einem zuvor online 
unter https://www.landkreis-bamberg.de/Führerscheinstelle/ver-
einbarten Termin möglich ist. Hier finden Sie auch Informationen 
über die erforderlichen Unterlagen sowie die Öffnungszeiten. 

Das Landratsamt informiert

10. Studienmesse: BA in der Bamberger 
Konzert- und Kongresshalle – 

Werden Sie Aussteller und melden sich 
bis zum 7. November 2022 an!

Die beliebte Bamberger Studienmesse:BA wird auch in 2023 wie-
der stattfinden. Am Samstag, 4. März 2023, haben Unternehmen, 
Universitäten und Hochschulen in der Bamberger Konzert- und 
Kongresshalle wieder die perfekte Gelegenheit sich potentiellen 
Nachwuchskräften aus der Region zu präsentieren, über ihr An-
gebot an verschiedenen Studiengängen und Ausbildungsmöglich-
keiten zu informieren und erste Kontakte zu den Absolventinnen 
und Absolventen der Gymnasien, Fach- und Berufsoberschulen 
zu knüpfen. Der Besuch der Messe ist von 10 bis 14 Uhr möglich 
und ist für Besucherinnen und Besucher kostenfrei. 
Messebegleitend wird es ein breites Angebot an Fachvorträgen zu 
Themen rund um die Ausbildung und das Studium geben. Interes-
sierte Ausstellerinnen und Aussteller können ihre Standbuchung 
bis 7. November 2022 online über www.studienmesse-bamberg.
de vornehmen und sich bei Interesse zusätzlich für einen Vortrag 
eintragen. 
Landrat Johann Kalb sieht die große Bedeutung der mittlerweile 
10. Bamberger Stu-dienmesse vor allem vor dem Hintergrund 
des zunehmenden Fachkräftemangels: „Für Unternehmen ist 
es gegenwärtig wichtiger denn je, sich im „War For Talents“ als 
Arbeitgeber oder als Bildungseinrichtung zu positionieren und 
bestmöglich darzustellen. Wir freuen uns, mit der Studienmesse 
eine hervorragende Plattform zur regionalen Nachwuchssicherung 
geschaffen zu haben.“ Oberbürgermeister Andreas Starke sieht den 
Erfolg der Messe in den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und 
der persönlichen Nähe zwischen Arbeitgebern und Interessierten: 
„Obwohl heutzutage jede Information im Netz abrufbar ist, stehen 
Messen bei der Studien- und Berufswahl noch immer hoch im Kurs. 
Besucherinnen und Besucher schätzen an der Studienmesse:BA 
vor allem die vielfältige Aussteller-Kombination aus Hochschulen, 
Universitäten und Unternehmen.“

Die Studienmesse:BA ist eine Veranstaltung des Arbeitskreises 
SCHULEWIRTSCHAFT Bamberg. Die Organisation liegt in den 
Händen der Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis 
Bamberg sowie der Bamberger Congress + Event GmbH. Partner 
ist die Agentur für Arbeit Bamberg. 
Das Messekonzept richtet sich nach den im März 2023 gelten-
den rechtlichen Vorgaben. Das entsprechende Hygienekonzept 
und allgemeine Verhaltensempfehlungen finden Sie unter www.
studienmesse-bamberg.de.
Kurzinfo zur Studienmesse:
Aussteller können sich bis zum 7. November 2022 online unter 
www.studienmesse-bamberg.de anmelden. 

Infos zur Messe geben Lara Bewernik (Bamberg Congress + 
Event GmbH) unter Tel. 9647-206, Melina Köhler (Wirtschafts-
förderung Stadt Bamberg) unter Tel. 87-1310 oder Tina Kröner 
(Wirtschaftsförderung Landkreis Bamberg) unter Tel. 85-207.

Blutspendetermin des BRK
Der Kreisverband Bamberg unterstützt seit Jahrzehnten den Blut-
spendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes bei der Durchfüh-
rung der Blutspendetermine in Stadt und Landkreis Bamberg. Am 
Freitag, 28.10.2022, findet von 15.30 – 20.30 Uhr in Burgebrach, 
Mittelschule, Grasmannsdorfer Str. 3 ein Blutspendetermin statt.
Spenden darf jeder zwischen dem 18. und dem vollendeten 68. 
Lebensjahr. Erstspender sollten nicht älter als 60 Jahre sein. Bitte 
Blutspenderausweis Personalausweis (Erstspender) mitbringen.
Bitte unbedingt den Spendenabstand von 56 Tagen einhalten.
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Markt Burgwindheim

Der Bereitschaftsdienst des Zweckverbandes zur Was-
serversorgung Auracher Gruppe bei Wasserrohrbrüchen 
ist unter 0171/5265055 zu erreichen.

Nächste Sitzung des 
Marktgemeinderates Burgwindheim 

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Burgwindheim findet 
voraussichtlich am Dienstag, 29.11.2022, 19.30 Uhr statt. Der 
Sitzungsort wird mit Bekanntmachung veröffentlicht.

Das Rathaus in Burgwindheim ist am  
7. November 2022 geschlossen.

Aufgrund der sehr hohen Anzahl von Anträgen kann es leider 
vorkommen, dass Ihr Wunschtermin nicht mehr verfügbar ist. Aus 
diesem Grunde bittet das Landratsamt schon jetzt um rechtzeitige 
Terminvereinbarung.

Hier noch einmal die Staffelung der Umtauschfristen:
Geburtsjahr: Stichtag für den Umtausch:
vor 1953 19. Januar 2033
1953 bis 1958 19. Januar 2022
1959 bis 1964 19. Januar 2023
1965 bis 1970 19. Januar 2024
1971 oder später 19. Januar 2025
Bei unbefristeten Kartenführerscheinen mit dem Ausstellungsdatum 
ab 1. Januar 1999 ist hingegen das Ausstellungsjahr des Führer-
scheins (siehe Feld 4a auf der Vorderseite des Führerscheins) 
ausschlaggebend:

Ausstellungsjahr:  Stichtag für den Umtausch:
1999 bis 2001 19. Januar 2026
2002 bis 2004 19. Januar 2027
2005 bis 2007 19. Januar 2028
2008 19. Januar 2029
2009 19. Januar 2030
2010 19. Januar 2031
2011 19. Januar 2032
2012 bis 18. Januar 2013 19. Januar 2033

Der Landkreis Bamberg stellt für den Fach-
bereich Jugend und Familie unbefristet ein:

Sozialpädagoge/in B.A./Diplom (m/w/d) als Fachaufsicht und 
Fachberatung für Kindertageseinrichtungen (Teilzeit 50 v. H.) 
Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitbeschäftigung mit 19,5 
Wochenstunden. Bei Bewerbern (m/w/d) ohne Berufserfahrung ist 
das Beschäftigungsverhältnis zunächst für zwei Jahre befristet. 
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung 
und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online bis spätestens 1. 
November 2022 unter folgendem Link:
www.landkreis-bamberg.de/Stellenangebote
Ihre Ansprechpartner bei uns
Frau Kramer, Tel.: +49 951/85-126 (bei personalrechtlichen Fragen)
Herr Dusold, Tel.: +49 951/85-547 (bei fachlichen Fragen)

Veranstaltung der Hospizakademie 
Bamberg: Patientenverfügung und 

Vorsorgevollmacht – Präsenzveranstaltung
Am Donnerstag, 17.11.2022 findet um 19:00 Uhr der Vortrag 
„Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ in Präsenz statt. Im 
Fokus stehen medizinische, ethische und rechtliche Informationen 
zu diesem Thema. Es werden Fragen der Teilnehmer/innen aus-
führlich beantwortet und die Teilnehmer/in sollen ermutigt werden, 
eine eigene Patientenverfügung zu erstellen 
Weiterführende Infos und Anmeldemöglichkeit finden Sie unter 
der Internetseite: 
www.hospiz-akademie.de  und der Kursnummer – L 04 .2 

die Sichtweite auf gerader Strecke nur 50 Meter, also den Abstand 
zwischen zwei Pfosten, dann darf man auf keinen Fall schneller 
als 50 km/h fahren. Bei noch dichterem Nebel muss das Tempo 
noch weiter gedrosselt werden. Bei 100 Metern freier Sicht gilt als 
Obergrenze 80 km/h; Tempo 100 sollte nicht überschritten werden, 
wenn die Sicht weniger als 150 Meter weit reicht. Grundsätzlich 
sollten Verkehrsteilnehmer bei schlechten Wetterverhältnissen 
nicht unter Zeitdruck fahren.
Genügend Abstand halten: Als Faustregel gilt: Sichtweite ist gleich 
Sicherheitsabstand. Wer sich an das vorausfahrende Fahrzeug 
„hängt“, läuft Gefahr, bei plötzlichen Bremsmanövern nicht genü-
gende Reaktionszeit zu haben. Besser ist ein großer Abstand. Er 
gibt zusätzlichen Spielraum, wenn Gefahr von hinten durch ein 
zu schnelles oder drängelndes Fahrzeug droht. 
Das Fahrlicht sofort anschalten: Kommen einem am Tag Autos mit 
Licht entgegen, deutet dies darauf hin, dass man schon bald mit 
schlechten Sichtverhältnissen rechnen muss. Nebelscheinwerfer 
dürfen eingeschaltet werden, sobald Nebel, Regen oder Schneefall 
die Sicht erheblich behindern.
Die Nebelschlussleuchte richtig nutzen: Der Gesetzgeber erlaubt 
deren Gebrauch ausschließlich bei Nebel und auch nur dann, 
wenn die Sichtweite außerorts weniger als 50 Meter beträgt. 
Folglich dürfen die Verkehrsteilnehmer auch nicht schneller als 
Tempo 50 fahren. Da die Nebelschlussleuchte 40-mal heller als 
ein normales Rücklicht strahlt, muss sie auf längeren nebelfreien 
Abschnitten wegen der Blendwirkung auf nachfolgende Autofahrer 
wieder ausgeschaltet werden. Bei falschem Gebrauch stellt sie 
ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
Scheiben, Scheinwerfer-Gläser und Rücklichter sauber halten: 
Sehen und gesehen werden ist gerade bei Nebelfahrten besonders 
wichtig. Deshalb öfters mal die Scheinwerfer und Leuchten säu-
bern; denn der Film aus Feuchtigkeit und Schmutz, der sich darauf 
niederschlägt, frisst zum Teil mehr als die Hälfte der Lichtausbeute. 
Nicht zuletzt sollte man die Scheiben nicht nur außen, sondern auch 
innen reinigen, um den ebenfalls Licht schluckenden Schmierfilm 
zu beseitigen. Einen prüfenden Blick sind auch die Wischergum-
mis wert. Wenn sich Schlieren auf der Windschutzscheibe bilden, 
sollten neue Wischerblätter eingesetzt werden. Nur einwandfreie 
Scheibenwischer gewähren den richtigen Durchblick.
Wem Fahren bei Nebel zu anstrengend wird, der sollte öfters einen 
Parkplatz ansteuern und kurze Pausen einlegen. Dabei sollte aber 
auf alle Fälle das Standlicht eingeschaltet bleiben, damit andere 
Parkplatzbenutzer das stehende Fahrzeug rechtzeitig erkennen. 
Zu guter Letzt noch ein Tipp für die Beifahrer: Fahrten bei dichtem 
Nebel erfordern die volle Konzentration des Fahrers. Deswegen 
sollte man ihn möglichst nicht durch Gespräche oder durch laute 
Musik ablenken.

Sicher durch die Nebelsuppe
Kaum ist der Herbst da, macht sich vor allem morgens und abends 
in der Region Bamberg der Nebel wieder breit. Das Landratsamt 
Bamberg und die Polizeiinspektion Bamberg-Land wollen daher 
mit einigen Tipps den Autofahrern den Weg durch die Nebelsuppe 
erleichtern:
Die Geschwindigkeit der Sichtweite anpassen: Eine gute Orientie-
rung geben neben der Randmarkierung die Leitpfosten, die auf fast 
allen Straßen im Abstand von 50 Metern aufgestellt sind. Beträgt 
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Aus der Sitzung des Marktgemeinderates 
Burgwindheim vom 27.09.2022

1   Genehmigung der Niederschrift der letzten öffentlichen 
Sitzung vom 26.07.2022 

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Marktgemeinderatssitzung 
vom 26.07.2022 wurde ohne Einwendungen genehmigt.

2   Genehmigung der Niederschrift der letzten öffentlichen 
Sitzung vom 28.06.2022 

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Marktgemeinderatssitzung 
vom 28.06.2022 wurde ohne Einwendungen genehmigt.

3  Bauleitplanung der Nachbargemeinden 

3.1  1. Änderung des Bebauungsplans „Hofäcker II“ der 
Gemeinde Rauhenebrach 

Der Marktgemeinderat Burgwindheim nahm Kenntnis vom Ent-
wurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Hofäcker ll“ der 
Gemeinde Rauhenebrach. Gegen die vorgesehene Bauleitplanung 
wurden im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom Markt 
Burgwindheim keine Einwendungen und Bedenken erhoben, weil 
Belange der Gemeinde nicht berührt sind.

3.2  4. Änderung des Bebauungsplanes „Schmiedsberg ll“ 
in Reichmannsdorf und 14. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Schlüsselfeld 

Der Marktgemeinderat Burgwindheim nahm Kenntnis vom Vorent-
wurf zur 4. Änderung des Bebauungsplanes „Schmiedsberg ll“ in 
Reichmannsdorf und zur 14. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Schlüsselfeld. Gegen die vorgesehene Bauleitpla-
nung wurden keine Einwendungen und Bedenken erhoben, weil 
Belange der Gemeinde nicht berührt sind.

4  Straßen- und Wegeangelegenheiten; 
   Zuschussantrag Wegebaugemeinschaft Kehlingsdorf 

für Wegeunterhaltungsmaßnahmen Feldwegebau 2022 
Für den Wegeunterhalt im Gemeindeteil Kehlingsdorf (Gräben, 
Freibaggern und Wege teilweise neu aufschottern incl. Hecken-
rückschnitt) hat der Wegebau Kehlingsdorf, vertreten durch Herrn 
Alfred Kaiser mit Schreiben vom 30.05.2022 Gesamtkosten 
von ca. 4.000,00 Euro im Kalenderjahr 2022 angemeldet. Der 
Marktgemeinderat Burgwindheim nahm hiervon Kenntnis und 
stimmte der Bezuschussung durch die Marktgemeinde mit 40 
v.H. der Gesamtkosten, also insgesamt mit 1.600,00 Euro aus 
Haushaltsmitteln 2022 zu.

5  Bauanträge; 
   Bauantrag des Marktes Burgwindheim für Erweiterung 

der Kindertagesstätte Burgwindheim um eine proviso-
rische Krippengruppe auf dem Grundstück Fl.Nr. 361 
Gemarkung Burgwindheim 

Der Markt Burgwindheim erteilte das gemeindliche Einvernehmen 
zum Bauantrag des Marktes Burgwindheim für Erweiterung der Kin-
dertagesstätte Burgwindheim um eine provisorische Krippen-Gruppe 
bis 01/2025 auf dem Grundstück Fl.Nr. 361, Gem. Burgwindheim. 
Der Markt Burgwindheim grenzt mit seinem Grundstück Fl.Nr. 
201/21, Gem. Burgwindheim, am Baugrundstück an; die Zustim-
mung als Nachbar wurde erteilt. 
Der Bauantrag wurde zur weiteren Bearbeitung an das Landrat-
samt Bamberg gegeben. 

6  Vollzug des Haushaltsplans 2022; 
   Bekanntgabe der Hinweise der staatlichen Rechnungs-

prüfungsstelle zum Haushaltsplan 2022 
Von der Haushaltssatzung des Marktes Burgwindheim 2022 wur-
de mit Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom 06.09.2022 
Kenntnis genommen. Die Satzung enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Bestandteile. Ebenfalls nahm der Marktgemeinderat 
von den Hinweisen und Prüfungsbemerkungen der Staatlichen 

Rechnungsprüfungsstelle zur Haushaltssatzung und zum Haus-
haltsplan Kenntnis. 
Die Haushaltssatzung ist ausgefertigt und wurde im Mitteilungsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft Ebrach am 29.09.2022 bekannt 
gegeben.

7  Bekanntmachungen, Anfragen 
7.1 Bekanntmachungen 
Der Vorsitzende berichtete unter anderem über:
die Veranstaltung am 28.09.2022 zur ärztlichen Versorgung in 
Burgwindheim

7.2 Anfragen aus den Reihen des Marktgemeinderats 
Aus den Reihen des Marktgemeinderats wurden keine Anfragen 
gestellt. 

7.3 Zuhöreranfragen 
Anfragen aus den Reihen der Zuhörer wurden beantwortet: 
Die Leiterin der Kindertagesstätte Burgwindheim machte auf die 
Dringlichkeit der Container aufmerksam, da Anmeldungen zum 
01.01.2023 vorliegen. 

Zweckverband Wasserversorgung 
der Auracher Gruppe

Frostgefahr
Mit Beginn der kalten Jahreszeit kommen auch die Gefahren für 
die Wasserversorgungsleitungen. Insbesondere unbewohnte 
Neubauten, aber auch andere Bauteile, die frostgefährdet sind, 
sind davon betroffen. Denken Sie bitte daran, daß die Wasser-
uhren - wenn sie ungeschützt sind – bereits bei geringstem Frost 
auffrieren. Alle Schäden, welche durch Frosteinwirkung entstehen, 
gehen zu Lasten des Anschlussnehmers. Halten Sie auch Ihren 
Hausanschlussschieber in der Straße schnee- und eisfrei, damit 
er notfalls rasch bedient werden kann.
Schützen Sie bitte die gefährdeten Leitungsteile vor Frosteinwirkung 
und lassen Sie notfalls bei leerstehenden Gebäuden die Wasser-
uhren ausbauen. Sie ersparen sich dadurch Kosten und Ärger.

Selbstablesung der Wasserzähler
Zur Erstellung der Verbrauchsgebührenabrechnung 2022 ver-
schickt der Zweckverband Ende November die Ablesebriefe zur 
Selbstablesung der Wasserzählerstände.
Die Meldung der Zählerstände können direkt über die Internetseite 
www.aurachergruppe.de abgegeben werden. Klicken Sie hierfür auf 
der Startseite den Link „Bürgerserviceportal“ an. Auf diese Weise 
gelangen Sie zum Menü „Bürgerservice“, wo sich unter dem Stich-
wort „Wasserzählerablesung“ das entsprechende Online-Formular 
öffnet. Selbstverständlich kann der Zählerstand auch wie gewohnt 
schriftlich, durch Rücksendung des Antwortformulars erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass die Übermittlung des Zählerstandes erst 
nach Erhalt des Ablesebriefes möglich ist. 
Hinweis: Sollten Sie keine Mitteilung zur Selbstablesung erhalten 
müssen Sie nichts weiter veranlassen. In diesem Fall wird der 
Zählerstand per Funk ausgelesen.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Zweckverband zur Wasserversorgung der Auracher Gruppe Hart-
landener Str. 20 a 96135 Stegaurach
Tel. 0951-290777 + 299776

Ausbau von Dachgeschossen
Nach der Beitrags- und Gebührensatzung für die Wasserabgabe-
satzung sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, dem Zweck-
verband Veränderungen ihrer Grundstücke oder Gebäudlichkeiten 
unverzüglich zu melden und über den Umfang der Änderung 
Auskunft zu erteilen.
Der Zweckverband bittet deshalb die Grundstückseigentümer, 
die Dachgeschosse ausgebaut haben, dies dem Zweckverband 
mitzuteilen, sofern dies nicht schon geschehen ist.
Im Unterlassungsfall wird auf die Ordnungswidrigkeit (§ 24 Abs. 
2 WAS) verwiesen.
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Nächste Sitzung des 
Marktgemeinderates Ebrach

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Ebrach findet am 
Montag, 21.11.2022, 19.00 Uhr im Großen Sitzungssaal des 
Rathauses Ebrach statt. 

Aus der Sitzung des 
Marktgemeinderates Ebrach vom 17.10.2022
2  Genehmigung des Protokolls der letzten öffentlichen Sitzung 
Die Niederschrift der letzten öffentlichen Marktgemeinderatssitzung 
vom 19.09.2022 wurde ohne Einwendungen genehmigt.

3  Vollzug des Haushaltsplanes 2022; 
   Bericht zur Abwicklung des Haushaltsplanes 2022 zum 

30.09.2022 
Der Marktgemeinderat Ebrach nahm den Bericht des Kämmerers 
über die Abwicklung des Haushaltsplanes 2022 nach dem Stand 
zum 30.09.2022 zur Kenntnis. Das Ergebnis ist in einer Präsentation 
zusammengestellt und liegt dieser Niederschrift als Anlage 1 bei.

4  Bauanträge 
4.1  Bauantrag  für Abbruch eines Pultdaches sowie Anbau 

eines Abstellraumes und Aufbau eines neuen Dachstuhls 
mit Eindeckung auf dem Grundstück Fl. Nr. 90/4, Gem. 
Ebrach (Baugrundstück: Ebrach, Waldstraße 3)

Der Markt Ebrach erteilte das gemeindliche Einvernehmen zum 
Bauantrag für Abbruch eines Pultdaches sowie Anbau eines Ab-
stellraumes und Aufbau eines neuen Dachstuhles mit Eindeckung 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 90/4, Gem. Ebrach (Anwesen: Ebrach, 
Waldstraße 3). 

Die Abstandsflächen für den Anbau des Abstellraumes liegen ge-
ringfügig (Breite 1,17 m) auf dem Grundstück des Marktes Ebrach 
Fl. Nr. 89, Gem. Ebrach (Radweg). Der Markt Ebrach erteilte hierzu 
ebenfalls das gemeindliche Einvernehmen. 
Der Markt Ebrach grenzt mit seinen Grundstücken Fl.Nr. 89 und 
90/8, Gem. Ebrach, am Baugrundstück an; die Zustimmung als 
Nachbar wurde erteilt. 
Der Bauantrag wurde zur weiteren Bearbeitung an das Landrat-
samt Bamberg gegeben. 

4.2  Bauantrag Grundstücksgesellschaft, für Neubau Einfa-
milienhaus mit Garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 85/11, 
Gem. Ebrach (Baugrundstück: Ebrach, Langäckerstraße 
16) 

Der Markt Ebrach erteilte zum Bauantrag Grundstücksgesellschaft 
für Neubau Einfamilienhaus mit Garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 
85/11, Gem. Ebrach (Baugrundstück: Ebrach, Langäckerstraße 16) 
und der geänderten Planung (Terrasse) hierzu das gemeindliche 
Einvernehmen. 
Im Bereich des Bauvorhabens sind Kabel für die Straßenbeleuch-
tung verlegt. Die Kosten für die Verlegung dieser Kabel sind vom 
Bauherren zu tragen. 
Der Markt Ebrach grenzt mit seinen Grundstücken Fl.Nr. 85/12 
und 85/13, Gem. Ebrach, am Baugrundstück an; die Zustimmung 
als Nachbar wurde erteilt. 
Die Entscheidung ist dem Landratsamt Bamberg mitzuteilen. 

5  Bauleitplanung; 
   Bauvoranfrage für die Errichtung einer „Glampinganla-

ge“ in Neudorf 
Der Marktgemeinderat Ebrach nahm erneut Kenntnis von der 
Anfrage des Herrn Fabian Schmitt zur Errichtung einer „Glam-
pinganlage“ im Gemeindeteil Neudorf.
Der Marktgemeinderat befürwortete das geplante Vorhaben auf 
Fl.Nr. 206 Gem. Neudorf. 

Die weitere Planung zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
und zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
soll von der Bauverwaltung in die Wege geleitet werden, sobald 
diese durch eine/n Nachfolger/in von Frau Pfister verstärkt wird. 

6   Antrag der DJK Großgressingen auf Übernahme der 
Übungsleiterzuschüsse 2022 

Die DJK Großgressingen beantragte mit Schreiben vom 27.09.2022 
die Übernahme von Übungsleiterzuschüssen für das Kalenderjahr 
2022. Nach dem Bewilligungsbescheid des Landratsamtes Bam-
berg vom 21. September 2022 wurde insgesamt eine Förderung 
von 1.056,76 Euro genehmigt. Der Markt Ebrach gewährt wie 
bisher einen Zuschusssatz von 50 v. H. des Staatszuschusses, 
also insgesamt 528,38 Euro. 

7   Antrag des SC Ebrach auf Übernahme der Übungslei-
terzuschüsse 2022 

Der SC Ebrach beantragte mit Schreiben vom 26.09.2022 die 
Übernahme von Übungsleiterzuschüssen für das Kalenderjahr 
2022. Nach dem Bewilligungsbescheid des Landratsamtes Bam-
berg vom 21. September 2022 wurde insgesamt eine Förderung 
von 2.830,98 Euro genehmigt. Der Markt Ebrach gewährt wie 
bisher einen Zuschusssatz von 50 v. H. des Staatszuschusses, 
also insgesamt 1.415,49 Euro. 

8   VG Ferienprogramm; Weiteres Vorgehen und zukünftige 
Zusammenarbeit 

Der Markt Ebrach strebt zusammen mit dem Markt Burgwindheim 
ein gemeinsames Ferienprogramm als Verwaltungsgemeinschaft 
an.
Da Synergien für Kinder und Jugendliche erzielt werden können 
indem ein möglichst abwechslungsreiches Programm angeboten 
wird und dadurch den Austausch beider Mitgliedsgemeinden zu 
fördern und den Zielen des Integrierten Ländlichen Entwicklungs-
konzeptes (ILEK) gerecht zu werden.
Bei der Erstellung der Programmpunkte ist auf eine ausgewogene 
Verteilung der Kinder aus beiden Gemeinden Rücksicht zu nehmen.
Hierfür soll der Kontakt zum Ersten Bürgermeister des Marktes 
Burgwindheim aufgenommen um die Beratung bzgl. eines VG-
Ferienprogramms im Marktgemeinderat Burgwindheim gebeten 
werden.

9   Beratung zum Umfang der Weihnachtsbeleuchtung im 
Winterhalbjahr 2022/2023 

In der derzeitigen Situation, die von Faktoren wie Ukraine-Krieg, 
Energiekrise, Inflation sowie Kostensteigerungen beeinflusst wird, 
ist zu beraten, ob und in welchem Umfang der Markt Ebrach die 
Weihnachtsbeleuchtung anbringt. In den vergangenen Jahren 
wurde diese bereits auf LED-Lampen umgestellt, um den Strom-
verbrauch zu reduzieren.
Der Marktgemeinderat Ebrach beschloss die Anbringung der 
Weihnachtsbeleuchtung wie in den Vorjahren, um allen Familien, 
Bürgern und Besuchern einen festlich geschmückten Ort zu bieten.

10 Bekanntmachungen, Anfragen 
10.1 Bekanntmachungen 
Der Vorsitzende berichtete über die erneute Sammelaktion für die 
Ukraine. Diese ist Mitte November geplant. Das Projekt wird wieder 
durch die Freiwillige Feuerwehr Ebrach unterstützt.

10.2 Anfragen 
Anfragen aus den Reihen des Marktgemeinderates unter ande-
rem über:

-  Aufgrund der Preissteigerung beim Heizöl sollte über eine 
alternative Heizmethode wie eine Hackschnitzelheizung als 
gemeinsames Projekt von Schule und Kindergarten nachgedacht 
werden.

  Die ÜZ Mainfranken analysiert über das Nachhaltigkeitsnetzwerk 
derzeit mögliche Lösungen.

-  Bzgl. des Bedarfs an Kindergartenplätzen haben bereits Ge-
spräche stattgefunden.

Markt Ebrach
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Jugendarbeit im Markt EbrachJugendarbeit im Markt Ebrach

Bereitschaftsdienste

Kindergarten-Nachrichten

Ankündigung Martinsumzug 2022
Der Martinsumzug der KiTa Ebrach fi ndet am Freitag, 11.11.2022 
statt. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Klosterkirche Mariä Himmel-
fahrt in Ebrach. Die Gestaltung übernehmen die Zahnlücken- und 
Hortkinder der KiTa Ebrach, sowie Pfr. Albert Müller. 
Um ca.17.15 Uhr fi ndet der traditionelle Umzug mit Pferd und 
Reitersmann statt. Danach sorgen wie gewohnt, der Elternbeirat 
der KiTa und der Grundschule für Ihr leibliches Wohl. Alle sind 
herzlich eingeladen und willkommen. Wir freuen uns auf Sie. Bitte 
bringen Sie für warme Getränke eine eigene Tasse mit!
Die KiTa St. Bernhard Ebrach.

Elternbeirat im KiTa-Jahr 2022/23
Der Elternbeirat für die kath. Kindertageseinrichtung St. Bernhard 
in Ebrach wurde gewählt. 
Vorsitzende: Baier Andrea, Untersteinach
Stellv. Vorsitzende: Trapp Christina, Großgressingen
Schriftführerin: Spath Stefanie, Buch
Finanzbeauftragte: Schroeter Franca, Ebrach
Elternmitarbeitsbeauftragte: Karamarko Pia, Buch

Notdienst der Apotheken
im Bereich der Apotheke Ebrach

Notdienst von 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr des folgenden Tages

Donnerstag 27.10. Stadt-Apotheke Gerolzhofen
  Marktplatz 13, Tel. 09382/99880
Freitag 28.10. Markt-Apotheke Burghaslach  
  Marktplatz 7-9, Tel. 09552/214
Samstag 29.10. Kronen-Apotheke Gerolzhofen  
  Breslauer Str. 2A, Tel. 09382/5963
Sonntag 30.10. Vitalo-Apotheke Schlüsselfeld  
  Bamberger Str. 8, Tel. 09552/7665
Montag 31.10. Franconia-Apotheke
  im Ärztehaus Wiesentheid  
  Korbacherstr. 7, Tel. 09383/9096750
Dienstag 01.11. Steigerwald-Apotheke Geiselwind  
  Schlüsselfelder Str. 16, Tel. 09556/921090
Mittwoch 02.11. St.-Florian-Apotheke Gerolzhofen  
  Bahnhofstr. 1, Tel. 09382/6733
Donnerstag 03.11. Stadt-Apotheke Prichsenstadt  
  Luitpoldstr. 9, Tel. 09383/7244
Freitag 04.11. Apotheke im Einkaufspark Volkach  
  Am alten Bahnhof 5, Tel. 09381/8460984
Samstag 05.11. Marien-Apotheke Wiesentheid  
  Marienplatz 15, Tel. 09383/97310
Sonntag 06.11. Apotheke Ebrach  
  Brucksteigstr. 1, Tel. 09553/505
Montag 07.11. Stadt-Apotheke Gerolzhofen  
  Marktplatz 13, Tel. 09382/99880
Dienstag 08.11. Markt-Apotheke Burghaslach  
  Marktplatz 7-9, Tel. 09552/214
Mittwoch 09.11. Kronen-Apotheke Gerolzhofen  
  Breslauer Str. 2A, Tel. 09382/5963
Donnerstag 10.11. Vitalo-Apotheke Schlüsselfeld  
  Bamberger Str. 8, Tel. 09552/7665
Freitag 11.11. Kronen-Apotheke Gerolzhofen  
  Breslauer Str. 2A, Tel. 09382/5963

Liebe Kinder und Familien, 
die Jugendarbeit in Ebrach ist nun nach dem Sommerferienpro-
gramm wieder mit Treff angeboten für euch da!

Die Zeiten sind momentan:
Mittwochs: Kindertreff  15 – 17 Uhr
Mittwochs:  Jugendtreff  17 – 19 Uhr

Diesen Monat dreht sich alles um das Thema Herbst und Hallo-
ween, also kommt vorbei…

Noch ein kleiner Halloweentipp:
Es gibt zahlreiche Bräuche rund um Halloween, doch der wohl 
am meist verbreitete ist wohl „Süßes sonst gibt’s Saures“. Hierbei 
ziehen Kinder in ihren schaurigen Kostümen auf ihrer Jagd nach 
Süßigkeiten von Haus zu Haus. 
Damit sie nicht umsonst Süßigkeiten bereitstellen oder Nachts aus 
dem Bett geklingelt werden, signalisieren sie doch den Kindern 
das es bei ihnen Süßigkeiten abzustauben gibt, indem sie ihre 
Haustüre mit einem Kürbis oder anderen schummrig schaurigen 
Dekoartikeln dekorieren. Somit wissen alle wo man noch klingeln 
könnte, ohne jemanden um seinen Schlaf zu bringen oder mit 
leeren Händen weiterziehen zu müssen. 

Wir freuen uns euch zu sehen!
Bei Rückfragen einfach per WhatsApp oder Telefon bei Lea Wöl-
bitsch unter der 0173/6204888 melden. 
Euer Jam Team

  Es gibt Überlegungen evtl. für eine „Waldgruppe“. Hierdurch 
könnte die Kindertagesstätte Ebrach ihr bestehendes Betreu-
ungsangebot erweitern und benötigt im bestehenden Haus keinen 
weiteren Raum. Die ersten Gespräche hierzu wurden geführt.

-  Die Jalousien in der Grundschule Ebrach sind noch nicht ange-
bracht.

-  Durchführung einer Weihnachtsfeier für die ehrenamtlichen 
Helfer/innen der Gemeindebücherei Ebrach.

wurden beantwortet bzw. sind zur Beantwortung und Erledigung 
vorgemerkt.

10.3 Zuhöreranfragen 
Aus den Reihen der Zuhörer wurden keine Anfragen gestellt.

Notarsprechtag – Notar Dr. Peter Wirth
im Rathaus Ebrach 

Der nächste Sprechtag fi ndet am Donnerstag, 03.11.2022 von 
08.00 bis 12.00 Uhr (je nach Bedarf) statt. Vorherige telef. Ter-
minvereinbarung mit dem Notariat in Bamberg, Tel. 0951/917060 
ist unbedingt erforderlich

Ratten- und Mäusebekämpfung 2022
Auch in diesem Jahr führt der Markt Ebrach wieder eine Ratten- und 
Mäusebekämpfungsaktion für seine Kanalleitungen durch. Dieser 
Maßnahme sollten sich alle Anwesenseigentümer anschließen. 
Dies ist auch sinnvoll, da sonst die Gefahr besteht, dass Ratten 
und Mäuse durch Auslegen von Ködern in nur einem Teil des 
Gemeindegebietes vertrieben werden, mit der Folge, dass sie 
sich in einem anderen Anwesen einnisten können. Damit wäre 
der Sinn dieser Aktion nicht erreicht. Die Aktion fi ndet am 30.11. 
und 01.12.2022 durch die Firma Sehrt, Altenmittlau, statt. 
Die Bürger und Anwesenseigentümer, die sich beteiligen wollen, 
werden gebeten, sich im Rathaus Ebrach während der Amtsstunden 
telefonisch oder persönlich zu melden. 
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Ebrach

Vereine und Verbände

Burgwindheim

VdK Sprechtag
Der nächste Sprechtag des VdK fi ndet am 16.11.2022 von 10.45 
bis 12.00 Uhr im Rathaus Ebrach statt. Um vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter 0951/51935-0 wird gebeten.

Seniorenbeauftragter Ebrach: 
Einladung Hausnotruf-Vortrag

Der Seniorenbeauftragte Ebrach, Konrad Müller, lädt herzlich zu 
einem Vortrag der Johanniter zum Thema Hausnotruf am Freitag, 
den 28. Oktober, um 15 Uhr im Café Achtziger (Marktplatz 7-8, 
Ebrach) ein. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht 
nötig. Er freut sich auf rege Teilnahme!

TSV Burgwindheim – Abteilung Kegeln
TSV Burgwindheim G1 – SG 1306 Bamberg 1
 2:4 (1852:1883 Holz)

TSV Burgwindheim 1 – 1.SKK Strullendorf 2
 4:2 (1955:1923 Holz)
SKK Köttmannsdorf G1 – TSV Burgwindheim 2
 1:5 (2015:2076 Holz)
TSV Burgwindheim G2 – TV Ebern G2 4:2 (1848:1835 Holz)
1.SKK Bischberg 2 – TSV Burgwindheim G1
 6:0 (2022:1838 Holz)

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrei Burgwindheim mit Kuratie
Mönchherrnsdorf und Pfarrei Ebrach

mit Filialkirche St. Rochus
Do. 27.10.: Ebrach  16:00  Eucharistiefeier im Seniorenheim St. 

Bernhard, nur für Bewohner*innen
Fr. 28.10.: Blutskap. 15:00  Rosenkranz zum barmherzigen 

Jesus
 Ebrach 17:00 Rosenkranzandacht
 Ebrach 19:30 Taizé-Gebet in der Michaelskapelle

31. Sonntag im Jahreskreis (Zeitumstellung!)
Sa. 29.10.: Burgwh. 17:00  Friedhofsgang, anschl. Eucharis-

tiefeier 
So. 30.10.: Ebrach 10:00 Eucharistiefeier 
 Ebrach 14:00 Tauff eier 
 Burgwh. 14:00 Tauff eier 
 Mönchh. 16:00  Friedhofsgang, anschl. Eucharis-

tiefeier
Allerheiligen

Di. 01.11.: Ebrach 09:00  Eucharistiefeier, anschl. Friedhofs-
gang

Allerseelen Kollekte für die Priesterausbildung 
in Osteuropa (Renovabis)

Mi. 02.11.: Ebrach/
 Rochus ab 15:00 Kranken- und Hauskommunion
 Rochus 17:00  Friedhofsgang, anschl. Eucharis-

tiefeier 
 Burgwh. 19:00 Eucharistiefeier

Hl. Hubert, Bischof, sel. Rupert Mayer, Priester
Do. 03.11.: Burgwh. ab 09:30 Kranken- und Hauskommunion
Fr. 04.11.: Blutskap. 15:00  Rosenkranz zum barmherzigen 

Jesus
32. Sonntag im Jahreskreis

Sa. 05.11.: Burgwh. 18:00 Eucharistiefeier 
So. 06.11.: Mönchh. 08:30 Eucharistiefeier 
 Ebrach 10:00  Ökumenischer Gottesdienst in der 

Pfarrkirche
Di. 08.11.: Rochus 18:00 Eucharistiefeier 

Weihetag der Lateranbasilika
Mi. 09.11.: Mönchh. 19:00 Eucharistiefeier

Hl. Leo der Große, Papst, Kirchenlehrer
Do. 10.11.: Burgwh. 16:30  Martinsfeier in der Pfarrkirche, 

anschl. Martinsumzug
 Ebrach 18:00 Eucharistiefeier, anschl. Bibelkreis

Hl. Martin, Bischof von Tours
Fr. 11.11.: Blutskap. 15:00  Rosenkranz zum barmherzigen 

Jesus
 Ebrach 16:30  Martinsfeier in der Pfarrkirche, 

anschl. Martinsumzug

Pfarrbüro – Bürozeiten
Sekretärin  Frau Helga Christel
Burgwindheim: Dienstag von 8.00 bis 11.00 Uhr und
  Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Ebrach:  Mittwoch und Freitag 
  jeweils von 8.00 bis 11.30 Uhr

Evang. Luth. Kirchengemeinde Großbirkach
30.10.22 20. n. Trinitatis 
 10.00 Uhr Großbirkach (Pfr. i.R.Oeters)
06.11.22 Drittletzter Sonntag
 Ökumenischer Gottesdienst zur Friedensdekade
 10.00 Uhr Ebrach Klosterkirche (Pfr. i.R. Rauh), 
 10.00 Uhr KiGo Ebrach St. Lukas
13.11.22 Volkstrauertag
 09.30 Uhr Ebrach

Evangelische Kirchengemeinde
Aschbach-Hohn am Berg

Friedensgebet freitags um 19:00 Uhr, 
abwechselnd in der evangelischen und katholischen Kirche in 
Aschbach 

Gottesdienste
Sonntag, 30.10.2022, 11:00 Uhr, Schlüsselfeld, Stadtpfarrkirche: 
Tag der Begegnung mit Kirchenchor

Männertreff 
Samstag, 29.10.2022, 9:00 Uhr, Bamberger Dom: Adalbert Zink 
wird zum Diakon geweiht

Tag der Begegnung in Schlüsselfeld
Sonntag, 30.10.2022, 11:00 Uhr Gottesdienst in der Stadtpfarr-
kirche in Schlüsselfeld;
anschließend Imbiss im katholischen Pfarrzentrum

Weitere Mitglieder des Elternbeirates:
- Dittmann Elisabeth, Ebrach
- Henkelmann Melanie, Ebrach
- Jbalia Desiree, Ebrach
- Kitzig Ana, Ebrach
- Koss Sandra, Ebrach
- Okascha-Ahmed Amira, Ebrach
- Pickel Stefanie, Ebrach
- Seidel Jens, Großbirkach


